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§ 1 Firma, Sitz

Die unter der Firma Daimler AG beste-
hende Aktiengesellschaft hat ihren Sitz
in Stuttgart.

§ 2 Gegenstand

(1) Gegenstand des Unternehmens ist
die unmittelbare oder mittelbare Tätig-
keit auf dem Gebiet der Entwicklung,
der Herstellung und des Vertriebs von
Erzeugnissen und der Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere in fol-
genden Geschäftszweigen:
• Landfahrzeuge,
• Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge 

sowie sonstige Erzeugnisse der 
Verkehrs-, Luftfahrt-, Raumfahrt- und 
Meerestechnik,

• Motoren und andere technische 
Antriebe,

• elektronische Geräte, Anlagen und 
Systeme,

• Kommunikations- und Informations-
technik,

• Finanzdienstleistungen, Ver-
sicherungsvermittlungen und

• Verwaltung und Entwicklung von 
Immobilien.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Hand-
lungen und Maßnahmen berechtigt, die
der Erreichung des Gesellschafts-
zwecks dienen.

(3) Die Gesellschaft kann Zweignieder-
lassungen im In- und Ausland errichten
sowie sich an anderen Unternehmen
beteiligen. Die Gesellschaft kann Unter-
nehmen erwerben oder sie veräußern,
sie unter einheitlicher Leitung zusam-
menfassen und Unternehmensverträge
mit ihnen schließen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschrän-
ken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb
ganz oder teilweise in Beteiligungs-
unternehmen auszugliedern.

(4) Die Gesellschaft darf genehmi-
gungsbedürftige Finanzdienstleistungen
sowie Bank- und Immobiliengeschäfte
nicht unmittelbar selbst tätigen.

I. Allgemeine Bestimmungen
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§ 3 Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt 3.044.215.603,74 €. Es ist ein-
geteilt in 1.060.965.432 auf den
Namen lautende Stückaktien.

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum
7. April 2014 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen,
ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt
1.000.000.000,00 € zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009). Die neuen
Aktien sind grundsätzlich den Aktionär-
en zum Bezug (auch im Wege des mit-
telbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5
Satz 1 Aktiengesetz) anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das ge-
setzliche Bezugsrecht der Aktionäre in
folgenden Fällen auszuschließen:
• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht

auszunehmen;
• bei Kapitalerhöhungen gegen Sach-

einlage zum Zwecke des (auch mit-
telbaren) Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen, Beteiligungen
an Unternehmen oder von sonstigen
mit einem Akquisitionsvorhaben in

Zusammenhang stehenden Vermö-
gensgegenständen;

• soweit es erforderlich ist, um Inha-
bern von Wandlungs- bzw. Options-
rechten bzw. Gläubigern von mit
Wandlungspflichten ausgestatteten
Wandelschuldverschreibungen, die
von der Gesellschaft oder ihren
Tochtergesellschaften ausgegeben
wurden oder noch werden, ein
Bezugsrecht auf neue auf den
Namen lautende Stückaktien der
Gesellschaft in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Aus-
übung der Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. nach Erfüllung von
Wandlungspflichten als Aktionär zu-
stehen würde;

• bei Barkapitalerhöhungen, wenn der
Ausgabebetrag der neuen Aktien
den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten Aktien nicht wesentlich un-
terschreitet und die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz
ausgegebenen Aktien insgesamt
zehn vom Hundert des Grundkapi-
tals nicht überschreiten, und zwar
weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens dieser Ermächtigung noch
im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung
auf zehn vom Hundert des Grundka-
pitals sind Aktien anzurechnen, die

II. Grundkapital und Aktien
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(i) während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des
Bezugsrechts in direkter oder ent-
sprechender Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgege-
ben oder veräußert werden oder die
(ii) zur Bedienung von Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs-
und/oder Optionsrechten ausgege-
ben werden bzw. ausgegeben wer-
den können, sofern die Schuldver-
schreibungen nach dem Wirksam-
werden dieser Ermächtigung in ent-
sprechender Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz unter
Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre ausgegeben werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem Geneh-
migten Kapital 2009 festzulegen.

(3) Das Grundkapital ist um bis zu 
€ 300.000.000,00 bedingt erhöht (be-
dingtes Kapital I). Die bedingte Kapital-
erhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie

a) die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandlungsrechten oder Options-
scheinen, die den von der Daimler AG

oder deren unmittelbaren oder mit-
telbaren Mehrheitsbeteiligungsge-
sellschaften aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 06. April 2005 bis
zum 05. April 2010 auszugebenden
Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen beigefügt sind, von
ihren Wandlungs- bzw. Optionsrech-
ten Gebrauch machen oder

b) die zur Wandlung verpflichteten
Inhaber bzw. Gläubiger der von der
Daimler AG oder deren unmittelba-
ren oder mittelbaren Mehrheitsbe-
teiligungsgesellschaften aufgrund
des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 06. April
2005 bis zum 05. April 2010 auszu-
gebenden Wandelschuldverschreib-
ungen ihre Pflicht zur Wandlung er-
füllen. 

Die neuen Aktien nehmen von Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie
durch Ausübung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten oder durch Erfüllung
von Wandlungspflichten entstehen, am
Gewinn teil. 

(4) Das Grundkapital ist um bis zu 
115.349.630,47 € durch Ausgabe von
bis zu 40.201.479 Stück neuen auf den
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Namen lautende Aktien der Gesell-
schaft bedingt erhöht (restliches be-
dingtes Kapital II). Die bedingte Kapital-
erhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber von Aktienoptio-
nen, die aufgrund des Ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung
vom 19. April 2000 bis zum 18. April
2005 von der Daimler AG ausgegeben
wurden, von ihrem Optionsrecht
Gebrauch machen und die Gesellschaft
zur Erfüllung der Optionsrechte keine
eigenen Aktien gewährt. Die neuen
Aktien nehmen ab dem Beginn des
Geschäftsjahres der Ausgabe am
Gewinn teil.

§ 4 Aktienurkunden

(1) Die Form und den Inhalt von Aktien-
urkunden, etwaigen Gewinnanteils- und
Erneuerungsscheinen setzt der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats fest. Das gleiche gilt für Schuldver-
schreibungen und Zinsscheine.

(2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Ver-
briefung ihrer Aktien und Gewinnanteile
ist ausgeschlossen, soweit dies gesetz-
lich zulässig und nicht eine Verbriefung
nach den Regeln einer Börse erforder-
lich ist, an der die Aktie zugelassen ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktien-
urkunden auszustellen, die einzelne
Aktien (Einzelaktien) oder mehrere
Aktien (Sammelaktien) verkörpern.
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§ 5 Zusammensetzung

Der Vorstand besteht aus mindestens
zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat be-
stellt die Vorstandsmitglieder nach den
Bestimmungen des Aktiengesetzes und
des Mitbestimmungsgesetzes und be-
stimmt ihre Zahl.

§ 6 Vertretung der Gesellschaft

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt
durch zwei Vorstandsmitglieder oder
ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich
mit einem Prokuristen.

§ 7 Aufgaben und Befugnisse des 
Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben
und Rechte, die ihm durch Gesetz,
Satzung oder in sonstiger Weise, insbe-
sondere durch eine Geschäftsordnung,
zugewiesen werden. Er hat insbe-
sondere den Vorstand bei seiner
Geschäftsführung zu überwachen 
und zu beraten.

(2) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat
laufend in dem durch das Gesetz fest-
gelegten Umfang zu berichten. Weiter-
gehende Berichtspflichten können in
einer Geschäftsordnung festgelegt 
werden.

(3) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Än-
derungen der Satzung, die nur die
Fassung betreffen, zu beschließen.

§ 8 Zusammensetzung, Amtsdauer, 
Niederlegung des Amts

(1) Der Aufsichtsrat setzt sich entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen
zusammen. Die Wahl der Aufsichtsrats-
mitglieder erfolgt längstens für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn

III. Der Vorstand IV. Der Aufsichtsrat
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der Amtszeit beschließt. Hierbei wird
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet. Die Haupt-
versammlung kann für Mitglieder der
Aktionäre bei der Wahl eine kürzere
Amtszeit bestimmen.

(2) Dem Aufsichtsrat dürfen nicht mehr
als zwei durch die Hauptversammlung
gewählte ehemalige Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft angehören. Die
Hauptversammlung darf ferner keine
Personen in den Aufsichtsrat wählen,
die zum Zeitpunkt ihrer Wahl Organ-
funktionen oder Beratungsaufgaben 
bei wesentlichen Wettbewerbern der
Gesellschaft oder bei wesentlichen
Wettbewerbern ihrer Konzernunterneh-
men ausüben oder, soweit sie gleichzei-
tig als Vorstandsmitglied einer börsen-
notierten Gesellschaft tätig sind, neben
dem Aufsichtsratsmandat für die
Gesellschaft mehr als vier weitere
Aufsichtsratsmandate in konzernexter-
nen, börsennotierten Gesellschaften
ausüben.

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats
kann sein Amt unter Einhaltung einer
vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen
Grund durch schriftliche Mitteilung an
den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und
den Vorstand niederlegen. Eine einver-

nehmliche Verkürzung der Frist ist
zulässig.

§ 9 Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats und sein 
Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt einen Vorsitz-
enden und einen Stellvertreter.

(2) Im Fall des Ausscheidens des Vor-
sitzenden oder seines Stellvertreters
wird unverzüglich ein Nachfolger 
gewählt.

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats -
im Fall seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter - leitet die Sitzungen des
Aufsichtsrats und bestimmt die Reihen-
folge der Verhandlungsgegenstände
sowie die Art der Abstimmung.

§ 10 Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat bildet einen Ausschuss
nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsge-
setz. Zusätzlich kann der Aufsichtsrat
weitere Ausschüsse für besondere
Aufgaben und Befugnisse bilden. Die
Ausschüsse erfüllen im Namen und in
Vertretung des Gesamtaufsichtsrats die
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ihnen übertragenen Aufgaben, soweit
dies gesetzlich zulässig ist.

§ 11 Beschlüsse des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig,
wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrats
unter der zuletzt bekannt gegebenen
Adresse eingeladen wurden und minde-
stens zehn Aufsichtsratsmitglieder an
der Beschlussfassung teilnehmen. Bei
der Feststellung der Beschlussfähigkeit
werden Aufsichtsratsmitglieder, die sich
der Stimme enthalten, mitgezählt. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder können in
begründeten Ausnahmefällen mit Zu-
stimmung des Vorsitzenden auch per
Telefon- oder Videokonferenz an einer
Sitzung des Aufsichtsrats und seiner
Ausschüsse teilnehmen. 

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die auch
nicht nach Abs. 2 an der Sitzung teil-
nehmen, können dadurch an der
Beschlussfassung des Aufsichtsrats
und seiner Ausschüsse teilnehmen,
dass sie vor der Abstimmung schrift-
liche Stimmabgaben (auch per Telefax)
dem Sitzungsleiter zukommen lassen.
Dies gilt auch für die zweite Stimme
des Vorsitzenden.

(4) Nehmen an einer Aufsichtsrats-
sitzung nicht sämtliche Aufsichtsrats-
mitglieder teil und geben die fehlenden
Aufsichtsratsmitglieder nicht Stimm-
abgaben nach Abs. 3 ab, ist die
Beschlussfassung auf Antrag von min-
destens zwei an der Sitzung teilneh-
menden Aufsichtsratsmitgliedern zu
vertagen. Im Fall einer Vertagung findet
die erneute Beschlussfassung, sofern
keine besondere Aufsichtsratssitzung
einberufen wird, in der nächsten tur-
nusmäßigen Sitzung statt. Ein nochma-
liges Minderheitsverlangen auf Verta-
gung ist bei einer erneuten Beschluss-
fassung nicht zulässig. 

Nimmt der Vorsitzende des Aufsichts-
rats an der Sitzung teil oder befindet
sich ein anwesendes Aufsichtsratsmit-
glied im Besitz der Stimmabgabe des
Vorsitzenden nach Abs. 3, findet der
vorstehende Unterabsatz keine An-
wendung, wenn bei der Beschluss-
fassung die gleiche Anzahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern der Aktionäre und
der Arbeitnehmer an der Sitzung oder
durch Stimmabgabe nach Abs. 3 an der
Beschlussfassung teilnimmt oder wenn
eine etwaige Ungleichheit dadurch auf-
gehoben wird, dass sich einzelne
Aufsichtsratsmitglieder nicht an der Be-
schlussfassung beteiligen.
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(5) Der Vorsitzende - im Fall seiner Ver-
hinderung sein Stellvertreter - kann
einen Beschluss des Aufsichtsrats im
Wege einer schriftlichen, per Telefax
oder per e-mail durchgeführten Ab-
stimmung - sowie durch eine Kombi-
nation dieser Kommunikations-
medien - herbeiführen, wenn kein
Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren
innerhalb einer vom Vorsitzenden be-
stimmten angemessenen Frist wider-
spricht. Der Vorsitzende bestimmt die
Einzelheiten des Verfahrens. Diese
Regelung gilt entsprechend für die 
Beschlussfassung in Ausschüssen.

(6) Die Beschlüsse werden mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, soweit nicht gesetz-
lich andere Mehrheiten vorgeschrieben
sind. Bei der Feststellung des Ab-
stimmungsergebnisses werden
Stimmenthaltungen nicht mitgezählt.
Ergibt eine Abstimmung Stimmen-
gleichheit, so kann jedes Aufsichtsrats-
mitglied die zweite Abstimmung verlan-
gen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
- im Fall seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter - bestimmt, wann die Abstim-
mung wiederholt wird. Ergibt sich auch
bei der zweiten Abstimmung Stimmen-
gleichheit, hat der Vorsitzende des
Aufsichtsrats zwei Stimmen.

Diese Regelung findet entsprechende
Anwendung auf die Beschlussfassung
in Ausschüssen mit der Maßgabe, dass
an die Stelle des Vorsitzenden des
Aufsichtsrats und seines Stellvertreters
der Ausschussvorsitzende bzw. sein
Stellvertreter treten, soweit nicht zwin-
gende gesetzliche Vorschriften entge-
genstehen.

§ 12 Geheimhaltungspflicht der 
Aufsichtsratsmitglieder

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder haben
Stillschweigen zu bewahren über ver-
trauliche Angaben und Geheimnisse der
Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse, die den Auf-
sichtsratsmitgliedern durch ihre
Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt wer-
den und zwar auch über die Beendi-
gung des Amtes als Aufsichtsratsmit-
glied hinaus. Die Aufsichtsratsmitglie-
der sind insbesondere zur Verschwie-
genheit über erhaltene vertrauliche
Berichte und vertrauliche Beratungen
verpflichtet. Bei Ablauf des Mandats
sind alle vertraulichen Unterlagen an
den Vorsitzenden des Aufsichtsrats
zurück zu geben.
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(2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmit-
glied entgegen Abs. 1 aus besonderem
Grund an Dritte Angaben insbesondere
über Inhalt und Verlauf von Aufsichts-
ratssitzungen sowie vom Inhalt von
Aufsichtsratsvorlagen und -beschlüssen
weiter zu geben, hat es vorher den
Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu un-
terrichten, um etwaige Meinungsver-
schiedenheiten über die Geheimhal-
tungspflicht zu beseitigen.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats
stellen sicher, dass die von ihnen 
eingeschalteten Mitarbeiter die
Verschwiegenheitspflicht in gleicher
Weise einhalten.

§ 13 Aufsichtsratsvergütung, 
Haftpflichtversicherung

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats er-
halten neben dem Ersatz ihrer Auslagen
- einschließlich einer ihnen für die Auf-
sichtsratstätigkeit zur Last fallenden
Umsatzsteuer - eine feste, nach Ablauf
des Geschäftsjahres zahlbare Vergü-
tung, die sich für das einzelne Mitglied
auf 100.000,00 €, für den Vorsitzenden
des Aufsichtsrats auf den 3-fachen
Betrag, für den Stellvertreter des
Vorsitzenden des Aufsichtsrats und 

den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses auf den 2-fachen Betrag, für
Vorsitzende in sonstigen Ausschüssen
des Aufsichtsrats und für Mitglieder
des Prüfungsausschusses auf den 1,5-
fachen Betrag und für Mitglieder in son-
stigen Ausschüssen des Aufsichtsrats
auf den 1,3-fachen Betrag beziffert.
Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrats
mehrere der vorstehend genannten
Funktionen ausübt, bemisst sich seine
Vergütung ausschließlich nach der
Funktion, die unter diesen am höchsten
vergütet wird. Die Vergütung der
Ausschusstätigkeiten für ein Geschäfts-
jahr setzt voraus, dass der betreffende
Ausschuss in diesem Zeitraum zur
Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und
seiner Ausschüsse erhalten für jede
Aufsichtsrats- und Ausschusssitzung,
an der sie als Mitglieder teilnehmen,
ein Sitzungsentgelt von 1.100,00 €.

Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrats
im Laufe eines Geschäftsjahres aus
dem Aufsichtsrat aus, erhalten sie die
Vergütung zeitanteilig. Wenn ein Mit-
glied des Aufsichtsrats aus einer mit
einer erhöhten Vergütung verbundenen
Funktion ausscheidet, findet in An-
sehung des mit der betreffenden Funk-
tion verbundenen Teils der Vergütung
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der vorstehende Satz entsprechende
Anwendung.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats
werden in eine im Interesse der Ge-
sellschaft von dieser in angemessener
Höhe unterhaltene Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Organe 
und bestimmte Führungskräfte ein-
bezogen, soweit eine solche besteht.
Die Prämien hierfür entrichtet die
Gesellschaft.

§ 14 Einberufung der 
Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung wird durch 
den Vorstand oder den Aufsichtsrat 
einberufen. Sie findet am Sitz der
Gesellschaft oder an einem deutschen
Börsenplatz statt. Die Hauptversamm-
lung kann ferner an einem inländischen
Ort mit mehr als 250.000 Einwohnern
abgehalten werden. 

§ 15 Ordentliche Hauptversammlung

Die Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Vorstands und des Auf-
sichtsrats, die Verwendung des Bilanz-
gewinns, die Wahl des Abschluss-
prüfers und - in den gesetzlich vorge-
schriebenen Fällen - die Feststellung
des Jahresabschlusses und die Billigung
des Konzernabschlusses beschließt 
(ordentliche Hauptversammlung), findet
innerhalb der ersten acht Monate eines
jeden Geschäftsjahres statt.

V. Die Hauptversammlung
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§ 16 Voraussetzungen für die 
Teilnahme und die 
Stimmrechtsausübung

(1) Zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts werden die Aktionäre zu-
gelassen, die am Tage der Hauptver-
sammlung im Aktienregister der
Gesellschaft eingetragen sind und die
sich mindestens vier Kalendertage vor
der Hauptversammlung unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse angemeldet haben. Bei der
Berechnung der Anmeldefrist sind
weder der Tag des Zugangs der
Anmeldung noch der Tag der Hauptver-
sammlung mitzurechnen. 

(2) Der Aktionär kann sein Stimmrecht
durch einen Bevollmächtigten seiner
Wahl ausüben lassen.

(3) Die Gesellschaft benennt einen
Stimmrechtsvertreter für die Ausübung
des Stimmrechts der Aktionäre nach
deren Weisung. Vollmachten an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
können in schriftlicher Form, per
Telefax oder unter Nutzung elektroni-
scher Medien auf eine vom Vorstand je-
weils näher zu bestimmende Weise er-
teilt werden. Die Einzelheiten, insbe-

sondere zu Form und Fristen für die
Erteilung und den Widerruf der
Vollmachten, werden zusammen mit
der Einberufung der Hauptversammlung
bekannt gemacht.

§ 17 Stimmrecht

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

§ 18 Vorsitz in der 
Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversamm-
lung führt der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats oder im Fall seiner Verhinde-
rung ein von ihm bestimmtes Mitglied
des Aufsichtsrats, in Ermangelung einer
solchen Bestimmung das von den
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre
gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungs-
gesetz gewählte Mitglied. Ist keiner von
diesen erschienen oder zur Leitung der
Versammlung bereit, wird der Ver-
sammlungsleiter durch den Aufsichtsrat
gewählt.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhand-
lungen und bestimmt die Reihenfolge
der Verhandlungsgegenstände sowie
die Art und Form der Abstimmung.
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(3) Der Vorsitzende kann das Frage-
und Rederecht der Aktionäre zeitlich
angemessen beschränken. Er ist insbe-
sondere berechtigt, zu Beginn der
Hauptversammlung oder während ihres
Verlaufs einen zeitlich angemessenen
Rahmen für den ganzen Hauptver-
sammlungsverlauf, für die Aussprache
zu einzelnen Tagesordnungspunkten
sowie für einzelne Rede- oder Frage-
beiträge festzulegen. Darüber hinaus
kann der Vorsitzende den Schluss der
Debatte anordnen, soweit dies für eine
ordnungsgemäße Durchführung der
Hauptversammlung erforderlich ist.

§ 19 Beschlussfassung

(1) Die Beschlüsse der Hauptversamm-
lung werden, soweit nicht zwingende
Vorschriften des Aktiengesetzes etwas
Abweichendes bestimmen, mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Soweit das Aktienge-
setz außerdem zur Beschlussfassung
eine Mehrheit des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals vor-
schreibt, genügt, soweit dies gesetzlich
zulässig ist, die einfache Mehrheit des
vertretenen Kapitals.

(2) Bei Wahlen sind diejenigen Bewer-
ber gewählt, welche die höchste Anzahl
von Ja-Stimmen auf sich vereinigen.

§ 20 Informationsübermittlung

Informationen an Aktionäre können
auch mittels elektronischer Medien
übermittelt werden.
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§ 21 Geschäftsjahr, Rechnungslegung

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr.

(2) Der Vorstand hat in den ersten drei
Monaten des Geschäftsjahres den
Jahresabschluss und den Lagebericht
sowie den Konzernabschluss und den
Konzernlagebericht für das vergangene
Geschäftsjahr aufzustellen und unver-
züglich dem Aufsichtsrat und dem
Abschlussprüfer vorzulegen. 

Der Vorschlag, den der Vorstand der
Hauptversammlung für die Verwendung
des Bilanzgewinns machen will, ist dem
Aufsichtsrat mit dem Jahresabschluss
und dem Lagebericht vorzulegen.

§ 22 Abschlagszahlung auf den 
Bilanzgewinn

Der Vorstand ist - mit Zustimmung des
Aufsichtsrats - ermächtigt, nach Ablauf
des Geschäftsjahres auf den voraus-
sichtlichen Bilanzgewinn einen Ab-
schlag an die Aktionäre zu zahlen,
wenn ein vorläufiger Abschluss für das
vergangene Geschäftsjahr einen Jahres-
überschuss ergibt. Als Abschlag darf
höchstens die Hälfte des Betrages ge-
zahlt werden, der von dem Jahresüber-

schuss nach Abzug der Beträge ver-
bleibt, die nach Gesetz oder Satzung in
Gewinnrücklagen einzustellen sind.
Außerdem darf der Abschlag nicht die
Hälfte des vorjährigen Bilanzgewinns
übersteigen.

§ 23 Gewinnbeteiligung der Aktionäre

(1) Die Gewinnanteile der Aktionäre be-
stimmen sich nach ihren Anteilen am
Grundkapital. Bei der Ausgabe neuer
Aktien kann eine andere Gewinnberech-
tigung festgesetzt werden.

(2) Die Hauptversammlung kann, so-
weit gesetzlich zulässig, neben einer
Barausschüttung auch eine Sachaus-
schüttung beschließen.

VI. Jahresabschluss und 
Verwendung des 
Bilanzgewinns
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§ 24

Die Bekanntmachungen der Gesell-
schaft erfolgen durch Veröffentlichung
im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 25

Die mit der Gründung der Gesellschaft
und der Eintragung im Handelsregister
verbundenen Kosten und Steuern (ins-
besondere Notar- und Gerichtsge-
bühren, Kosten der Veröffentlichung,
Steuern, Rechts- und Steuerberatungs-
kosten, Gutachterkosten, Bankkosten)
bis zum Betrag von insgesamt 
5.112,92 € trägt die Gesellschaft.

VII. Bekanntmachungen VIII. Gründungsaufwand






